INTERNATIONALE LIZENZ- UND NUTZUNGSVEREINBARUNG
zwischen
[Name Künstler/in]
[Adresse Künstler/in]
– nachfolgend „Urheber“ –
und
SONIQFRAME L.L.C. / ACOUSTIQE
[Unternehmensadresse]
– nachfolgend „Agent“ –

§1 Vertragsgegenstand & Nutzungsrechte
Der Urheber räumt dem Agenten das weltweit gültige, nicht-exklusive Recht ein, Reproduktionen (Drucke) der im Anhang A aufgeführten Kunstwerke zu vervielfältigen, zu präsentieren, zu vermieten und zu vertreiben.
Die Nutzung umfasst insbesondere:
· Akustikbilder
· Akustikstoffbespannungen
· Ausstellungen
· Online-Präsentationen
· digitale Medien
· Marketing- und Werbemaßnahmen
· Social Media
· Messe- und Projektpräsentationen
Die Urheberschaft verbleibt uneingeschränkt beim Urheber gemäß deutschem Urheberrecht (§§ 7 ff. UrhG).
Der Agent erhält ausschließlich die vereinbarten Nutzungsrechte. Ein Verkauf oder eine Übertragung des geistigen Eigentums erfolgt nicht.

§2 Urheberpersönlichkeitsrechte
Der Urheber behält insbesondere:
· das Recht auf Namensnennung,
· das Recht auf Schutz vor Entstellung,
· sowie sämtliche Urheberpersönlichkeitsrechte.
Jede wesentliche Veränderung des Werkes bedarf der schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

§3 Vergütung
Der Urheber erhält:
· 10 % Lizenzbeteiligung auf den Netto-Verkaufspreis
(abzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und direkter Versandkosten)
pro verkauftem Exemplar.
Die Beteiligung gilt für:
· Verkäufe
· Vermietungen
· Sondereditionen
· Projektverwendungen
Rabattaktionen über 15 % bedürfen der Zustimmung des Urhebers.

§4 Abrechnung & Auszahlung
Die Abrechnung erfolgt quartalsweise.
Der Agent stellt jeweils zum Quartalsende eine Übersicht über:
· Verkäufe,
· Vermietungen,
· Projektverwendungen
· und offene Beteiligungen bereit.
Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung durch den Urheber.

§5 Prüfungsrecht
Der Urheber ist berechtigt, einmal jährlich die vertragsrelevanten Verkaufsunterlagen durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.
Bei einer Abweichung von mehr als 5 % zugunsten des Urhebers trägt der Agent die Prüfungskosten.

§6 Schutz vor KI-Nutzung
Die Nutzung der Werke für:
· KI-Training,
· Datensätze,
· algorithmische Bildgenerierung,
· oder automatisierte Stilübernahmen
ist ausdrücklich untersagt.
Jegliche KI-basierte Veränderung der Werke bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

§7 Urheberbenennung
Der Agent verpflichtet sich zur sichtbaren Nennung des Urhebers bei Veröffentlichungen, soweit technisch und gestalterisch möglich.
Beispiel:
© [Name Künstler/in]

§8 Zusicherung des Urhebers
Der Urheber bestätigt:
· alleiniger Schöpfer der Werke zu sein,
· über sämtliche Rechte zu verfügen,
· und dass keine Rechte Dritter verletzt werden.

§9 Laufzeit & Kündigung
Der Vertrag beginnt am [Datum] und läuft zunächst für 2 Jahre.
Er verlängert sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, sofern keine Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten zum Vertragsende erfolgt.

§10 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist:
[Ort / Deutschland]
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.

Anhang A
Liste der lizenzierten Werke

Ort / Datum

Urheber

SONIQFRAME L.L.C. / ACOUSTIQE

